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             Nr. 94 
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 
31-5304 
 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der 12. Bayeri-
schen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV);  
Überschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 100 (Schulbetrieb und 

Kindertagesbetreuung) 
 

Bekanntmachung des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtelgebirge  
 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge gibt gemäß § 18 Abs. 1 
Satz 4 der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(12. BayIfSMV) vom 5. März 2021 Folgendes bekannt: 
 
Die nach § 28a Abs. 3 Satz 12 IfSG bestimmte Zahl an Neuinfektionen 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohner innerhalb 
von sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) hat im Landkreis Wunsiedel i. 
Fichtelgebirge den Wert von 100 überschritten. 
Der Wert beträgt im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge aktuell 
144,5 (Stand 16.04.2021). 
 
Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass damit vom 19.04.2021 bis vorerst 
25.04.2021 die Regelungen des § 18 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 und § 19 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der 12. BayIfSMV gelten.  
Weitergehende Anordnungen des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtel-
gebirge gem. § 25 Satz 1 und § 28 Abs. 1 der 12. BayIfSMV sind zu 
beachten. 
 
Wunsiedel, 16.04.2021, 
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez, Unglaub, Regierungsdirektor 

 
 

             Nr. 95 
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 
31-5304-Schulen-Testpflicht  
 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG); 
 

Allgemeinverfügung des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtelge-
birge gemäß § 28 Abs. 2 Satz 2 der 12. BayIfSMV; 

Ausnahmegenehmigung für Schülerinnen und Schüler bei Teil-
nahme am Pilotprojekt zur Gurgel-Pool-Testung 

 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge erlässt auf der Grundla-
ge des § 28 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und § 
28 Abs. 2 Satz 2 der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung (12. BayIfSMV) in Verbindung mit § 65 der Zuständig-
keitsverordnung (ZustV), Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesundheitsdienst- 
und Verbraucherschutzgesetzes (GDVG) und des Art. 35 Satz 2 Baye-
risches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 

I. Schülerinnen und Schüler im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebir-
ge kommen ihrer Testpflicht gemäß § 18 Abs. 4 Sätze 1 bis 3 der 
12. BayIfSMV auch durch die regelmäßige Teilnahme am Projekt 
zur Gurgel-Pool-Testung nach. 

 
II. Nach Kalenderwochen mit nur zwei Terminen für die Testung im 

Rahmen des Gurgel-Pool-Projekts müssen die Schülerinnen und 
Schüler zu Beginn des ersten Schulbesuchstages der folgenden 
Woche über ein schriftliches oder elektronisches negatives Ergeb-
nis eines PCR- oder POC-Antigentests verfügen und dieses auf 
Anforderung vorweisen oder in der Schule unter Aufsicht einen 
Selbsttest mit negativem Ergebnis vornehmen. 

 
III. Wenn eine Schülerin oder ein Schüler an einer der terminierten 

Testungen im Rahmen des Projekts zur Gurgel-Pool-Testung nicht 
teilgenommen hat, ist es für den nächsten Schulbesuch zwingend 
erforderlich, dass von der Schülerin oder vom Schüler zu Beginn 

des Schultags ein schriftliches oder elektronisches negatives Er-
gebnis eines PCR- oder POC-Antigentests vorgelegt oder in der 
Schule unter Aufsicht ein Selbsttest mit negativem Ergebnis vor-
genommen wird. 

 
IV. Diese Allgemeinverfügung tritt am 17.04.2021 in Kraft und gilt bis 

zum 09.05.2021. 
 

Hinweis 
 

Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil 
einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. 
 
Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im Landratsamt 
Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, 95632 Wunsiedel, 
Zimmer Nr. E.20, während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen 
werden. 
 
Wunsiedel, den 16.04.2021, 
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Unglaub, Regierungsdirektor 

 
 

             Nr. 96 
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 
31-5304-Grenzgänger, Grenzpendler, Betriebe 
 
Allgemeinverfügung zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge aufgrund 

steigender Fallzahlen; 
Regelungen bei deutlich erhöhter Sieben-Tage-Inzidenz; 

Beschränkungen für Grenzgänger, Grenzpendler und für Betrie-
be, Verlängerung bis 09.05.2021 

 
Aufgrund der Zuständigkeit für den Vollzug des Infektionsschutzgeset-
zes im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge erlässt das Landratsamt 
Wunsiedel i. Fichtelgebirge gemäß § 28 Abs. 1 und § 28a Abs. 1 des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung mit § 65 Satz 1 der 
Zuständigkeitsverordnung sowie § 25 in Verbindung mit § 28 der 12. 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) 
folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 
I. Die Gültigkeit der Allgemeinverfügung des Landratsamtes Wun-

siedel i. Fichtelgebirge vom 12.03.2021, Az. 31-5304-
Grenzgänger, Grenzpendler und Betriebe, wird bis zum 
09.05.2021 verlängert.  

 
II. Diese Allgemeinverfügung tritt am 17.04.2021 in Kraft. 
 
Hinweis: 
Diese Allgemeinverfügung ist gemäß § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 
lfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
ihrer Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
Bayreuth erhoben werden. 
 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
a. Schriftlich oder zur Niederschrift 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschrift lautet: 
Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth 
Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, 
Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth 

 
b. Elektronisch 

Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth 
auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen-
den Bedingungen erhoben werden. 
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Dafür steht im Rahmen des Elektronischen Rechtsverkehrs die 
Möglichkeit der Übermittlung eines elektronischen Dokuments 
mit qualifizierter elektronischer Signatur an das Elektronische 
Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts zur 
Verfügung. 

 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Landratsamt Wunsie-
del i. Fichtelgebirge) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schrift-
licher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

– Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) 
wurde das Widerspruchsverfahren in dem Rechtsbereich, dem der 
Erlass dieses Bescheides zugeordnet ist, abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzule-
gen. 

– Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten seit 1. Juli 2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss 
zu entrichten. 

 
Hinweis 

 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil 
einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. 
Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im Landratsamt 
Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, 95632 Wunsiedel, 
Zimmer Nr. E.20, während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen 
werden. 
 
 
Wunsiedel, den 16.04.2021, 
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Unglaub; Regierungsdirektor 

 
 

             Nr. 97 
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 
22- 5304- Alten- und Pflegeeinrichtungen 
 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG); 
 

Allgemeinverfügung zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge; Regelung 
bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von einem Wert über 100 – Test-
pflicht für Beschäftigte von Einrichtungen nach § 9 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2, 3 und 5 der 12. BayIfSMV, Verlängerung der Gültigkeit bis 

09.05.2021 
 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge erlässt auf der Grundla-
ge des § 28 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 28a Abs. 1 Nr. 15 des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und § 9 Absatz 2 Nr. 5 der 12. Bayeri-
schen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) in 
Verbindung mit § 65 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV), Art. 3 Abs. 
1 Nr. 3 des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes 
(GDVG) und des Art. 35 Satz 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrens-
gesetz (BayVwVfG) folgende 
 

Allgemeinverfügung 
 
I. Die Gültigkeit der Allgemeinverfügung des Landratsamtes Wun-

siedel i. Fichtelgebirge zur Bekämpfung des neuartigen Coronavi-
rus SARS-CoV-2 im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge; Rege-
lung bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von einem Wert über 100 – 
Testpflicht für Beschäftigte von Einrichtungen nach § 9 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 2, 3 und 5 der 12. BayIfSMV vom 12.03.2021 wird bis ein-
schließlich 09.05.2021 verlängert.  

 
II. Diese Allgemeinverfügung tritt am 18.04.2021 in Kraft.  

Hinweise: 
 
1. Diese Allgemeinverfügung ist gemäß § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 

8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 
2. Die sonstigen Vorschriften der 12. BayIfSMV in der jeweils gültigen 

Fassung bleiben unberührt. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer 
Bekanntgabe Klage beim 
 
Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth  
 
erhoben werden. 
 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
a. Schriftlich oder zur Niederschrift 

 
Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschrift lautet: 

Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth in  
95444 Bayreuth, Friedrichstr. 16 (Hausadresse) bzw.  
Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth (Postanschrift) 

 
b. Elektronisch 

 
Die Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth 
auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden 
Bedingungen erhoben werden. 

 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfes per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Infor-
mationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entneh-
men Sie bitte der Internetpräsenz des Landratsamtes Wunsiedel i. 
Fichtelgebirge (www.landkreis-wunsiedel.de) bzw. der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
 
(Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:) Kraft Bundesrechts wird in 
Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Anordnungen auf Basis des § 28 Abs. 1 IfSG sind gemäß § 28 Abs. 3 
i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar. Wegen der 
sofortigen Vollziehbarkeit kraft Gesetzes hat eine Klage gegen die 
Allgemeinverfügung keine aufschiebende Wirkung. (§ 80 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 VwGO). Das bedeutet, dass die Anordnungen auch dann befolgt 
werden müssen, wenn Klage erhoben wird. Beim Landratsamt Wun-
siedel i. Fichtelgebirge kann die Aussetzung der sofortigen Vollziehung 
bzw. bei dem in der vorgenannten Rechtsbehelfsbelehrung genannten 
Gericht die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage bean-
tragt werden, § 80 Abs. 4 und 5 VwGO. 
 

Hinweis 
 

Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil 
einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. 
 
Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im Landratsamt 
Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, 95632 Wunsiedel, 
Zimmer Nr. 2.56, während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen 
werden. 
 
Wunsiedel, den 16.04.2021,  
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
gez. Unglaub, Regierungsdirektor 

http://www.vgh.bayern.de/
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             Nr. 98 
 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 
31-5304-Teststellen 
 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG); 
 

Allgemeinverfügung zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge aufgrund 

steigender Fallzahlen; 
Ergänzende örtliche Maßnahmen, FFP2-Masken-Pflicht an Test-

stellen, Verlängerung bis 09.05.2021 
 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge erlässt auf der Grundla-
ge des § 28 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und § 
28 Abs. 1 der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung (12. BayIfSMV) in Verbindung mit § 65 der Zuständigkeitsverord-
nung (ZustV), Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesundheitsdienst- und Verbrau-
cherschutzgesetzes (GDVG) und des Art. 35 Satz 2 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 

I. Die Gültigkeit der Allgemeinverfügung des Landratsamtes Wun-
siedel i. Fichtelgebirge vom 12.02.2021, Az. 31-5304-Teststellen, 
wird bis zum 09.05.2021 verlängert. 

 
II. Diese Allgemeinverfügung tritt am 17.04.2021 in Kraft. 
 
Hinweise: 
 
1. Diese Allgemeinverfügung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 

8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer 
Bekanntgabe Klage beim 
 
Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth  
 
erhoben werden. 
 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
a. Schriftlich oder zur Niederschrift 
 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschrift lautet: 

 
Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth in 

95444 Bayreuth, Friedrichstr. 16 (Hausadresse) 
bzw. Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth (Postanschrift) 

 
b. Elektronisch 
 
Die Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth 
auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedin-
gungen erhoben werden. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfes per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Infor-
mationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entneh-
men Sie bitte der Internetpräsenz des Landratsamtes Wunsiedel i. 
Fichtelgebirge (www.landkreis-wunsiedel.de) bzw. der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

(Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:) Kraft Bundesrechts wird in 
Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Anordnungen auf Basis des § 28 Abs. 1 IfSG sind gemäß § 28 Abs. 3 
i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar. Wegen der 
sofortigen Vollziehbarkeit kraft Gesetzes hat eine Klage gegen die 
Allgemeinverfügung keine aufschiebende Wirkung. (§ 80 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 VwGO). Das bedeutet, dass die Anordnungen auch dann befolgt 
werden müssen, wenn Klage erhoben wird. Beim Landratsamt Wun-
siedel i. Fichtelgebirge kann die Aussetzung der sofortigen Vollziehung 
bzw. bei dem in der vorgenannten Rechtsbehelfsbelehrung genannten 
Gericht die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage bean-
tragt werden, § 80 Abs. 4 und 5 VwGO. 
 

Hinweis 
 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil 
einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. 
 
Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im Landratsamt 
Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, 95632 Wunsiedel, 
Zimmer Nr. E.20, während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen 
werden. 
 
Wunsiedel, den 16.04.2021, 
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Unglaub, Regierungsdirektor 

http://www.vgh.bayern.de/

